
 

Geschäftsbericht 2024 
für das Amt für Familie und Jugend  

des Landkreises Eichstätt 
Teil I ςVorwort ς Bevölkerung ς Demografie ς  

Familien- und Sozialstrukturenς 
ς Jugendhilfeberichterstattung in Bayern (JuBB) ς 

 
 

In Kooperation mit dem ZBFS-Bayerisches Landesjugendamt auf der Basis von JuBB 

  

       JuBB 2024 



 

 

Impressum 

 
 

Herausgeber: 
 

Landratsamt Eichstätt 
Amt für Familie und Jugend 
Gundekarstraße 3 
85072 Eichstätt 
Telefon: 08421 70 - 3000 
Fax: 08421 70 - 3040 
E-Mail: jugendamt@lra-ei.bayern.de 
Webseite: www.landkreis-eichstaett.de 

 
Zentrum Bayern Familie und Soziales ς Bayerisches Landesjugendamt  
Winzererstraße 9 
80797 München 
Telefon: 089 / 124 793 - 2500 
Fax: 089 / 124 793 - 2280 
E-Mail: jubb@zbfs.bayern.de 
Webseite: www.blja.bayern.de 
 
GEBIT Münster 
Gesellschaft für Beratung sozialer Innovation und Informationstechnologie mbH & Co. KG 
Corrensstraße 80 
48149 Münster 
Telefon: 0251 20 888-250 
Telefax: 0251 20 888-251 
E-Mail: info@gebit-ms.de 
Webseite: www.gebit-ms.de 
 
 
Der Bericht wurde von der GEBIT Münster im Auftrag des Amtes für Familie und Jugend  
Eichstätt erstellt.  
 
Für die Inhalte des Berichtes ist das Amt für Familie und Jugend Eichstätt verantwortlich. 
 

mailto:jubb@zbfs.bayern.de
http://www.blja.bayern.de/


Inhaltsverzeichnis 

 
1 

Inhaltsverzeichnis 

1 Vorwort ................................................................................................................. 8 

2 Bevölkerung und Demografie ................................................................................. 9 

2.1 Einwohnerinnen und Einwohner und Geschlechterverteilung ................................. 9 

2.2 Bevölkerungsstand und -entwicklung der Gemeinden im Landkreis Eichstätt .......... 9 

2.3 Altersaufbau der Bevölkerung .............................................................................. 11 

2.4 Altersaufbau junger Menschen ............................................................................. 12 

2.5 Wanderungsbewegungen im Landkreis Eichstätt .................................................. 15 

2.6 Zusammengefasste Geburtenziffer ....................................................................... 17 

2.7 Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner mit ausländischer 

Staatsbürgerschaft ............................................................................................... 18 

2.8 Anteil der Schulanfängerinnen und Schulanfänger mit Migrationshintergrund ...... 19 

2.9 Jugendquotient der unter 18-Jährigen und der 18- bis unter 27-Jährigen 

(Anteil der unter 18-Jährigen und der 18- bis unter 27-Jährigen an der 

Bevölkerung) ....................................................................................................... 20 

2.10 Bevölkerungsdichte .............................................................................................. 22 

2.11 Bevölkerungsprognosen und Entwicklung der Bevölkerungszahlen ....................... 23 

3 Familien- und Sozialstrukturen ............................................................................. 28 

3.1 Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen .............................................................. 28 

3.2 Arbeitslosenquote gesamt .................................................................................... 29 

3.3 Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB III  ............................................................. 30 

3.4 Erwerbsfähige Leistungsberechtigte ς Grundsicherung für Arbeitssuchende 

nach dem SGB II ................................................................................................... 31 

3.5 Sozialgeld nach SGB II bei unter 15-Jährigen ......................................................... 32 

3.6 Quote der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gesamt  ............................... 33 

3.7 Quote der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen  ............................... 34 

3.8 Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss ...................... 35 

3.9 Übertrittsquoten  ................................................................................................. 38 

3.10 Verhältnis Einpersonenhaushalte zu Haushalten mit Kindern  ............................... 41 

3.11 Gerichtliche Ehelösungen ..................................................................................... 42 

4 Glossar ς Begriffsbezeichnungen und Kennzahlberechnungen............................... 45 

5 Datenquellen ....................................................................................................... 58  



Abkürzungsverzeichnis 

 
2 

Abkürzungsverzeichnis 

Abs.   Absatz 

AN   Arbeitnehmer 

ASD   Allgemeiner Sozialer Dienst 

AufenthG  Aufenthaltsgesetz 

AsylVfG   Asylverfahrensgesetz 

AVBayKiBiG Verordnung zur Ausführung des Bayerisches Kinderbildungs- und 
Betreuungsgesetz 

BAGLJÄ   Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter 

BayKiBiG  Bayerisches Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 

BgA   Begleitausschuss 

BGB   Bürgerliches Gesetzbuch 

BJR   Bayerischer Jugendring 

BLJA   Bayerisches Landesjugendamt 

BMFSFJ   Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

Brüssel IIa VO  Brüssel IIa Verordnung 

BSHG   Bundessozialhilfegesetz 

BU   Beurkundung 

Bspw.   beispielsweise 

bzw.   beziehungsweise 

d. h.   das heißt 

Dublin III VO  Dublin II Verordnung 

E   Eckwert 

ESF   Europäischen Sozialfonds 

etc.   et cetera 

EUTB   Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 

FamApp  FamilienApp 

FamFG Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten  
der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

fA federführendes Amt 

ff.   fortfolgende 

FLEG Fachdienst für Kinder mit lern- und entwicklungsauffällige Kinder an  
Grundschulen 

gem. gemäß 

GFB Gesundheitsorientierte Familienbegleitung  

GG Grundgesetz 



Abkürzungsverzeichnis 

 
3 

ggf. gegebenenfalls 

ha   Hektar 

HOT   Haushaltsorganisationstraining 

HPT   Heilpädagogische Tagesstätte 

HzE   Hilfen zur Erziehung 

i.d.R.   in der Regel 

inkl.   inklusive 

ieS   im engeren Sinne 

IFSG   Infektionsschutzgesetz 

iVm   in Verbindung mit 

iSV   im Sinne von 

JaS   Jugendsozialarbeit an Schulen 

JGG   Jugendgerichtsgesetz 

JGH   Jugendgerichtshilfe 

JuBB   Jugendhilfeberichterstattung Bayern 

KiBiG.web Onlinegestütztes Abrechnungs- und Auswerteverfahren für das  
Bayerische Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 

KiQuTG KiTa-Qualitäts- und Teilhabeverbesserungsgesetz 

Kita Kindertageseinrichtung 

KJSG Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 

KoKi   Koordinierende Kinderschutzstelle 

KuF   Koordinierungs- und Fachstelle 

KÜS Übereinkommen über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die 
Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
elterlichen Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern 
(Haager Kinderschutzübereinkommen) 

M   Markt 

MFD Mobile Fachdienst für die Beratung des pädagogischen Personals in 
Kindertageseinrichtungen im Landkreis Eichstätt 

m2   Quadratmeter 

OBA   Offene Behindertenarbeit 

PfD   Partnerschaft für Demokratie 

QE   Qualifikationsebene 

RWS   Regens-Wagner-Berufsschule Schrobenhausen 

SGA   Soziale Gruppenarbeit 

SGB   Sozialgesetzbuch 

sonst.   Sonstige 



Abkürzungsverzeichnis 

 
4 

SPFZ   Sozialpädagogisches Förderzentrum 

SPZ   Sozialpädiatrischen Zentren 

StMAS   Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales 

SVE   Schulvorbereitende Einrichtung 

u.a.   und andere 

UE   Unterrichtseinheiten 

UMA   unbegleiteter ausländischer Minderjähriger 

UMF   unbegleiteter minderjähriger Flüchtling 

u. ä.   und ähnliche 

UN-KRK   UN-Kinderrechtskonvention 

u. U.   unter Umständen 

UVG   Unterhaltsvorschussgesetz 

vgl.   vergleiche 

WEIche   Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt im Landkreis Eichstätt 

z. B.   zum Beispiel 

ZBFS   Zentrum Bayern Familie und Soziales 

VÄ   Vollzeitäquivalente 

ziv.   zivile 

ZGZ   Zusammengefasste Geburtenziffer 

 



Abbildungsverzeichnis 

 
5 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1:  Bevölkerung in den Gemeinden im Landkreis Eichstätt nach 
Gemeindegrößenklassen  (Stand: 31.12.2023) .........................................................9 

Abbildung 2:  Bevölkerungsentwicklung der Gemeinden im Landkreis Eichstätt,  
Veränderungen in % 2018 bis 2023 (Stichtag jeweils 31.12.) ................................ 10 

Abbildung 3:  Bevölkerungsaufbau im Landkreis Eichstätt im Vergleich zu Bayern  (Stand 
31.12.2023) ............................................................................................................. 11 

Abbildung 4:  Bevölkerungsaufbau junger Menschen im Landkreis Eichstätt im Vergleich 
zu Bayern  (Stand: 31.12.2023) .............................................................................. 12 

Abbildung 5:  Altersgruppenverteilung (in %) junger Menschen im Landkreis Eichstätt  
(Stand: 31.12.2023) ................................................................................................ 14 

Abbildung 6: Altersspezifische Zu- und Fortzüge im Landkreis Eichstätt (Stand: 
31.12.2023) ............................................................................................................. 15 

Abbildung 7:  Zahl der Kinder je Frau (im Alter von 15 bis 49 Jahren) in Bayern (Stichtag 
31.12.2018 - 31.12.2023) ....................................................................................... 17 

Abbildung 8:  Anteil an Ausländerinnen und Ausländern in Bayern (in %) (Stichtag: 
31.12.2023) ............................................................................................................. 18 

Abbildung 9:  Schulanfängerinnen und Schulanfänger mit Migrationshintergrund (in %) 
(Schuljahr 2023/24) ................................................................................................ 19 

Abbildung 10:  Anteil der unter 18-Jährigen an der Bevölkerung in Bayern (Stand: 
31.12.2023) ............................................................................................................. 20 

Abbildung 11: Anteil der 18- bis unter 27-Jährigen an der Bevölkerung in Bayern (Stand: 
31.12.2023) ............................................................................................................. 21 

Abbildung 12: Bevölkerungsdichte (Einwohnerinnen und Einwohner pro Hektar) in Bayern  
(Stand: 31.12.2023) ................................................................................................ 22 

Abbildung 13: Bevölkerungsentwicklung der Minderjährigen von 2018 bis 2023 (Stichtag 
31.12.2018 und 31.12.2023) in Bayern (in %) (2018 = 100 %) ............................... 23 

Abbildung 14:  Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung der Gesamtbevölkerung in Bayern 
(in %)  bis Ende 2033 (2023 = 100 %) (Stichtag 31.12.2033) .................................. 25 

Abbildung 15:  Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung der Gesamtbevölkerung in Bayern 
(in %)  bis Ende 2043 (2023 = 100 %) (Stichtag 31.12.2043) .................................. 26 

Abbildung 16:  Prognostizierte Entwicklung der unter 21-Jährigen in Bayern (in %) bis Ende 
2033  (2023 = 100 %) (Stichtag 31.12.2033) ........................................................... 27 

Abbildung 17:  Jugendarbeitslosigkeit (15- bis unter 25-Jährige) in Bayern (in %) (im 
Jahresdurchschnitt 2023) ....................................................................................... 28 

Abbildung 18:  Arbeitslosigkeit (insgesamt) in Bayern (in %) (im Jahresdurchschnitt 2023) ......... 29 

Abbildung 19:  Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB III in Bayern (in %) (im 
Jahresdurchschnitt 2023) ....................................................................................... 30 

Abbildung 20:  Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB II (erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte) in Bayern in % (im Jahresdurchschnitt 2023) ..................... 31 



Abbildungsverzeichnis 

 
6 

Abbildung 21:  Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren mit SGB II – Bezug in 
Bayern (in %)  (im Jahresdurchschnitt 2023) .......................................................... 32 

Abbildung 22:  Quote der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (gesamt) in Bayern 
(in %) (Juni 2024) .................................................................................................... 33 

Abbildung 23:  Quote der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen in Bayern 
(in %) (Juni 2024) .................................................................................................... 34 

Abbildung 24:  Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss an allen 
Absolventinnen und Absolventen sowie Abgängerinnen und Abgängern aus 
allgemeinbildenden Schulen in Bayern (in %) (Schuljahr 2022/2023) ................... 35 

Abbildung 25:  Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss an den 
15-Jährigen in Bayern (in %) (Schuljahr 2022/2023) .............................................. 36 

Abbildung 26:  Anteil der Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse, die auf die 
Mittelschule übertreten;  in Bayern (in %) (Schuljahr 2023/2024) ........................ 38 

Abbildung 27:  Anteil der Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse, die auf die 
Realschule übertreten;  in Bayern (in %) (Schuljahr 2023/2024) ........................... 39 

Abbildung 28:  Anteil der Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse, die auf das 
Gymnasium übertreten;  in Bayern (in %) (Schuljahr 2023/2024) ......................... 40 

Abbildung 29:  Verhältnis der Einpersonenhaushalte zu Haushalten mit Kindern in Bayern 
(2022) ...................................................................................................................... 41 

Abbildung 30:  Gerichtliche Ehelösungen (2023) ........................................................................... 43 

Abbildung 31:  Anteil der von Scheidung betroffenen Minderjährigen in Bayern (in %) 
(2023) ...................................................................................................................... 44 

 

  



Tabellenverzeichnis 

 
7 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 1:  Bevölkerung im Alter von unter 27 Jahren nach Altersjahrgängen im 
Landkreis Eichstätt  (Stand: 31.12.2023) ................................................................ 13 

Tabelle 2:  Altersgruppenverteilung junger Menschen im Landkreis Eichstätt im 
Vergleich zum Regierungsbezirk Oberbayern und Bayern (in %) (Stand: 
31.12.2023) ............................................................................................................. 14 

Tabelle 3:  Wanderungsbewegungen über die Grenzen des Landkreises Eichstätt von 
Kindern  unter 6 Jahren (Stand 31.12.2023) ........................................................... 16 

Tabelle 4:  Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Eichstätt bis Ende 
2033/2043,  differenziert nach Altersgruppen im Vergleich zu Bayern (in %) 
(2023 = 100 %)  (Stichtag 31.12.2023, 31.12.2033 und 31.12.2043) ..................... 24 

Tabelle 5:  Schülerinnen und Schüler ohne Mittelschulabschluss nach Schulformen  
(Schuljahr 2022/2023)  ........................................................................................... 37 

Tabelle 6: Eheschließungen und geschiedene Ehen im Landkreis Eichstätt im 
Zeitverlauf (Daten 2021, 2022 und 2023) ............................................................... 42 



Vorwort - Einwohnerinnen und Einwohner und Geschlechterverteilung 

 
8 

1 Vorwort 

Der vorliegende Geschäftsbericht 2024 im Rahmen der Jugendhilfeberichterstattung Bayern (JuBB) 
basiert auf einem System bayernweit einheitlicher Datenerfassung und -aufbereitung. Der Bericht 
enthält, neben demografischen Darstellungen und einem Überblick über Sozialstrukturdaten, 
detaillierte Beschreibungen der einzelnen Aufgaben des Kerngeschäfts des Jugendamts sowie 
Eckwerte, die in Bezug zur jeweils relevanten Bevölkerungsgruppe der Inanspruchnehmenden gestellt 
wurden. Die Erläuterungen zu den Begrifflichkeiten, Anmerkungen, Definitionen und 
Berechnungsformeln können im Glossar (Kapitel 6) im Detail nachgelesen werden. 

Die dargestellten Daten wurden vom Jugendamt erfasst und anschließend durch eine 
Auswertungsroutine, die allen Städten und Landkreisen in Bayern durch das ZBFS-Bayerische 
Landesjugendamt zur Verfügung gestellt wird, zusammengefasst. Die Auswertung und 
Berichterstellung erfolgen durch die GEBIT Münster (Gesellschaft für Beratung sozialer Innovation und 
Informationstechnologie mbH & Co. KG).  

In Kapitel 2 und 3 werden alle Daten auf Grundlage des Zensus 2022 (fortgeschrieben) ausgewiesen. 
Sollten Daten abweichend vom Zensus ausgewiesen werden, wird dies in einer Fußnote kenntlich 
gemacht. Die Quellenangaben in den Kapiteln 2 und 3 wurden konkretisiert. Die ausführlichen 
Quellenangaben finden sich in der Sozialstrukturdatei im Excel-Format. 

In Kapitel 4 finden sich Daten zur Situation im Bereich Kindertagesbetreuung auf Grundlage des 
KiBiG.web. 

In Kapitel 5 werden die Jugendhilfestrukturen im Jugendamt im Hinblick auf Fallzahlen und 
Kostenstrukturen dargestellt. Der Abschnitt 5.1. fokussiert die Fallzahlen des vergangenen 
Berichtsjahres sowie die Fallzahlen im Verlauf der JuBB-Berichterstattung (Zeitreihen für die jeweils 
letzten fünf Jahre), die Darstellung der Kosten erfolgt in Kapitel 5.2. Einer Gesamtübersicht schließt 
sich die differenzierte Betrachtung ausgewiesener Hilfearten auf Basis der fachlichen Prioritätenliste 
von JuBB an. Die reine Darstellung der Kosten des Kerngeschäfts wird durch Berechnungen von „Kosten 
pro Fall“, „Kosten pro Kind der definierten Altersgruppe“ und „Ausgabendeckung“ ergänzt.  

Kapitel 5.3 bietet eine Übersicht ausgewählter Kennzahlen, die Ausgaben / Aufwendungen je 
Laufzeittag bzw. Hilfedauer und Laufzeiten auf einen Blick darstellt. Hinzu gekommen ist im 
Berichtsjahr 2019 in Kapitel 5.3.3 eine Übersicht über die Kosten pro Fachleistungsstunde für die §§ 30, 
35a ambulant und beide iVm § 41. 

Für die §§ 27 Abs. 2, 30, 33, 34, 35a und 41 SGB VIII erfolgt eine Darstellung der Fallzahlen und Kosten. 
Für die §§ 13, 42 und 42a SGB VIII werden nur die Kosten erfasst, da diese §§ derzeit nicht mit 
Fallzahlen in JuBB erfasst werden. Der § 41 SGB VIII wird im Bereich UMA über den Status bei 
Hilfebeginn erfasst. 

Kapitel 5.4 gibt Auskunft über weitere Aufgaben, Leistungen und Fachdienste des Amtes für Familie 
und Jugend, gegliedert in Spezielle Fachdienste, Beratungszentrum sowie Beistandschaft und 
Unterhaltsvorschuss. 

Zum Berichtsjahr 2024 wurde das seit April 2024 in bayerischen staatlichen Behörden, Schulen und 
Hochschulen gültige Verbot von mehrgeschlechtlichen Schreibweisen durch Wortbinnenzeichen 
umgesetzt.1

                                                           
1  Seit 01.04.2024 sind gemäß § 22 Abs. 5 der Allgemeinen Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaates Bayern 

(AGO) mehrgeschlechtliche Schreibweisen durch Wortbinnenzeichen wie Genderstern, Doppelpunkt, Gender-Gap oder 
Mediopunkt unzulässig:  https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGO/true 

https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayAGO/true
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2 Bevölkerung und Demografie 

Der Landkreis Eichstätt liegt im Norden des Regierungsbezirks Oberbayern und grenzt an Landkreise 
aus Niederbayern (Kelheim), Oberpfalz (Neumarkt i. d. Opf.), Mittelfranken (Roth, Weißenburg-
Gunzenhausen) und Schwaben (Donau-Ries). Der Landkreis Eichstätt gehört zur Planungsregion 
Ingolstadt. Der Landkreis Eichstätt umfasst 30 Gemeinden, darunter die Große Kreisstadt Eichstätt und 
die Stadt Beilngries. 
 
Der Landkreis Eichstätt hat eine Fläche von 121.385 ha (Stand: 01.01.2024). 
 

2.1 Einwohnerinnen und Einwohner und Geschlechterverteilung 

Am 31.12.2023 hatte der Landkreis Eichstätt 135.220 Einwohnerinnen und Einwohner.  

Das Verhältnis betrug 66.685 Frauen (49,3 %) zu 68.535 Männern (50,7 %). 

Das Verhältnis in Gesamtbayern betrug 50,4 % Frauen zu 49,6 % Männern. 

 

2.2 Bevölkerungsstand und -entwicklung der Gemeinden im Landkreis Eichstätt 

Abbildung 1:  Bevölkerung in den Gemeinden im Landkreis Eichstätt nach Gemeindegrößenklassen  
(Stand: 31.12.2023) 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 
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Abbildung 2:  Bevölkerungsentwicklung der Gemeinden im Landkreis Eichstätt,  
Veränderungen in % 2018 bis 2023 (Stichtag jeweils 31.12.)2  

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

 

 

                                                           
2  Sprünge in den Daten zur Bevölkerung ab dem Berichtsjahr 2024 lassen sich durch die Zensusbereinigung 2022 erklären. 
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2.3 Altersaufbau der Bevölkerung  

Abbildung 3:  Bevölkerungsaufbau im Landkreis Eichstätt im Vergleich zu Bayern  
(Stand 31.12.2023)3  

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG  

 

  

                                                           
3  Anmerkung: Die Linien geben den bayerischen Altersaufbau wieder, heruntergerechnet auf die Einwohnerinnen- und 

Einwohnerzahl der betreffenden Kommune. 
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2.4 Altersaufbau junger Menschen  

Abbildung 4:  Bevölkerungsaufbau junger Menschen im Landkreis Eichstätt im Vergleich zu Bayern  
(Stand: 31.12.2023)4  

 
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  

Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

 

  

                                                           
4  Anmerkung: Die Linien geben den bayerischen Altersaufbau wieder, heruntergerechnet auf die Einwohnerinnen- und 

Einwohnerzahl der betreffenden Kommune. 
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Tabelle 1:  Bevölkerung im Alter von unter 27 Jahren nach Altersjahrgängen im Landkreis Eichstätt  
(Stand: 31.12.2023) 

  Insgesamt Männlich * Weiblich 

unter 1 1.239 650 589 

1 bis unter 2 1.382 696 686 

2 bis unter 3 1.556 790 766 

3 bis unter 4 1.620 854 766 

4 bis unter 5 1.618 795 823 

5 bis unter 6 1.594 814 780 

6 bis unter 7 1.574 804 770 

7 bis unter 8 1.573 771 802 

8 bis unter 9 1.530 789 741 

9 bis unter 10 1.447 730 717 

10 bis unter 11 1.504 775 729 

11 bis unter 12 1.431 743 688 

12 bis unter 13 1.392 726 666 

13 bis unter 14 1.344 696 648 

14 bis unter 15 1.356 705 651 

15 bis unter 16 1.394 724 670 

16 bis unter 17 1.421 734 687 

17 bis unter 18 1.298 701 597 

18 bis unter 19 1.395 724 671 

19 bis unter 20 1.456 767 689 

20 bis unter 21 1.482 770 712 

21 bis unter 22 1.397 719 678 

22 bis unter 23 1.489 802 687 

23 bis unter 24 1.466 764 702 

24 bis unter 25 1.477 799 678 

25 bis unter 26 1.550 840 710 

26 bis unter 27 1.597 860 737 

Insgesamt 39.582 20.542 19.040 

*  Zum Anteil männlich, divers und anderes Geschlecht siehe auch Erläuterungen zum Geschlecht im Glossar  

Quelle:  Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 
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Abbildung 5:  Altersgruppenverteilung (in %) junger Menschen im Landkreis Eichstätt  
(Stand: 31.12.2023) 

 

*  Zum Stichtag 31.12.2023 lebten im Landkreis Eichstätt 135.220 Personen. 
**  Zum Stichtag 31.12.2023 lebten im Landkreis Eichstätt 39.582 Personen unter 27 Jahre. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

 

 

Tabelle 2:  Altersgruppenverteilung junger Menschen im Landkreis Eichstätt im Vergleich zum 
Regierungsbezirk Oberbayern und Bayern (in %) (Stand: 31.12.2023) 

  Landkreis  
Eichstätt 

Regierungsbezirk 
Oberbayern 

Bayern 

 Altersgruppen Bevölkerung Anzahl in % in % in % 

0- bis unter 3-Jährige 4.177 3,1 % 2,9 % 2,8 % 

3- bis unter 6-Jährige 4.832 3,6 % 3,0 % 2,9 % 

6- bis unter 10-Jährige 6.124 4,5 % 3,9 % 3,9 % 

10- bis unter 14-Jährige 5.671 4,2 % 3,7 % 3,6 % 

14- bis unter 18-Jährige 5.469 4,0 % 3,7 % 3,6 % 

18- bis unter 21-Jährige 4.333 3,2 % 2,9 % 2,9 % 

21- bis unter 27-Jährige 8.976 6,6 % 7,1 % 6,9 % 

0- bis unter 18-Jährige                                 
Anzahl der Minderjährigen 

26.273 19,4 % 17,2 % 16,9 % 

0- bis unter 21-Jährige 30.606 22,6 % 20,1 % 19,8 % 

0 bis unter 27-Jährige                                
Anzahl der jungen Menschen 

39.582 29,3 % 27,2 % 26,6 % 

27-Jährige und Ältere 95.638 70,7 % 72,8 % 73,4 % 

Gesamtbevölkerung 135.220 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 
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2.5 Wanderungsbewegungen im Landkreis Eichstätt 

Unter anderem ist für die Planungen im Bereich der Kindertagesbetreuung ein fundiertes Wissen über 
die Entwicklung der Bevölkerung erforderlich. Neben dem generativen Verhalten sind hier auch die Zu- 
und Fortzüge relevant. Die folgenden Darstellungen zeigen die Wanderungsbewegungen über die 
Landkreisgrenzen nach Altersklassen differenziert.  

 

Abbildung 6: Altersspezifische Zu- und Fortzüge im Landkreis Eichstätt (Stand: 31.12.2023)5 

 

*  Mit Stand zum Stichtag 31.12. sind im gesamten Jahr 2023 7.411 Personen in den Landkreis Eichstätt gezogen. 
**  Mit Stand zum Stichtag 31.12. sind im gesamten Jahr 2023 1.431 Personen unter 18 Jahre in den Landkreis Eichstätt 

gezogen. 
 

  

*  Mit Stand zum Stichtag 31.12. sind im gesamten Jahr 2023 6.357 Personen aus dem Landkreis Eichstätt weggezogen. 
**  Mit Stand zum Stichtag 31.12. sind im gesamten Jahr 2023 1.014 Personen unter 18 Jahren aus dem Landkreis Eichstätt 

weggezogen. 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Sonderbestellung Wanderungsdaten, angelehnt an Tabelle 12711-104r,  
genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

                                                           
5  Basis der Zu- und Fortzüge sind ab dem Berichtsjahr 2018 die über die Kreisgrenzen gewanderten Personen. Aufgrund 

der neuen Geheimhaltungsvereinbarungen im statistischen Landesamt sind die Daten der über Gemeindegrenzen 
gewanderten Personen nicht mehr darstellbar. 
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Tabelle 3:  Wanderungsbewegungen über die Grenzen des Landkreises Eichstätt von Kindern  
unter 6 Jahren (Stand 31.12.2023)6  

  

 Unter 3-Jährige  3- bis unter 6-Jährige 

EW 
insgesamt 

unter  
3-jährige 

Zuzüge 
unter  

3-Jährige 

Fortzüge 
unter  

3-Jährige 

Wande-
rungssaldo 

unter  
3-Jährige 

EW 
insgesamt  
3-bis unter  
6-Jährige 

Zuzüge  
3- bis unter  
6-Jährige 

Fortzüge  
3-bis unter  
6-Jährige 

Wande-
rungssaldo  
3- bis unter  
6-Jährige 

Landkreis Eichstätt 4.177 315 196 119 4.832 253 208 45 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Sonderbestellung Wanderungsdaten, angelehnt an Tabelle 12711-104r,  
genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

 

  

                                                           
6  Basis der Zu- und Fortzüge sind ab dem Berichtsjahr 2018 die über die Kreisgrenzen gewanderten Personen. Aufgrund 

der neuen Geheimhaltungsvereinbarungen im statistischen Landesamt sind die Daten der über Gemeindegrenzen 
gewanderten Personen nicht mehr vollständig darstellbar. 
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2.6 Zusammengefasste Geburtenziffer 

Die Zusammengefasste Geburtenziffer (ZGZ) gibt die Anzahl der Kinder je Frau im Alter von 15 bis 49 
Jahren wieder. Die ZGZ ist somit ein Maß für die Fertilität. Um dem Einfluss zufälliger Schwankungen 
vorzubeugen, wird dieser Indikator hier als Durchschnittswert über 6 Jahre berechnet. Für den 
Landkreis Eichstätt ergibt sich mit 1,71 Kindern je Frau ein Wert, der deutlich über dem bayerischen 
Durchschnitt (gesamtbayerischer Vergleichswert: 1,52) liegt. 

 

Abbildung 7:  Zahl der Kinder je Frau (im Alter von 15 bis 49 Jahren) in Bayern 
(Stichtag 31.12.2018 - 31.12.2023) 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG



Bevölkerung und Demografie - Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner mit ausländischer Staatsbürgerschaft 

 
18 

2.7 Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner mit ausländischer Staatsbürgerschaft7 

Nach den Daten des Bayerischen Landesamtes für Statistik leben im Landkreis Eichstätt 14.263 
Ausländerinnen und Ausländer, dies entspricht einem Anteil von 10,5 % an der Gesamtbevölkerung. 
Der Anteil an Ausländerinnen und Ausländern an der Gesamtbevölkerung im Freistaat Bayern liegt bei 
15,4 %. 

 

Abbildung 8:  Anteil an Ausländerinnen und Ausländern in Bayern (in %) (Stichtag: 31.12.2023) 

 

Quelle: © Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2024 | Stand: 12.12.2024, GENESIS online, Tabelle 12411-005r,  
genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

 

  

                                                           
7  Siehe Kapitel 6: Glossar – Begriffsbezeichnung Ausländeranteil. 
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2.8 Anteil der Schulanfängerinnen und Schulanfänger mit Migrationshintergrund8 

Eine für die Kinder- und Jugendhilfe sehr aufschlussreiche Sicht auf den Anteil der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund wird durch die Daten des ISB (Staatsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung) zum Anteil der Schulanfängerinnen und Schulanfänger mit Migrationshintergrund 
an allen Schülerinnen und Schülern ermöglicht. Im Landkreis Eichstätt liegt dieser Anteil bei 22,2 %. Im 
Freistaat Bayern hatten 32,1 % der Schulanfängerinnen und Schulanfänger im Schuljahr 2023/24 einen 
Migrationshintergrund.  

 

Abbildung 9:  Schulanfängerinnen und Schulanfänger mit Migrationshintergrund (in %) (Schuljahr 2023/24) 

 

Quelle: ISB, http://www.kis-schule-bayern.de, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

                                                           
8  Siehe Kapitel 6: Glossar – Begriffsbezeichnung Schulanfängerinnen und Schulanfänger mit Migrationshintergrund. 
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2.9 Jugendquotient9 der unter 18-Jährigen und der 18- bis unter 27-Jährigen (Anteil der 
unter 18-Jährigen und der 18- bis unter 27-Jährigen an der Bevölkerung) 

Der Anteil der unter 18-Jährigen an der Bevölkerung liegt im Landkreis Eichstätt 2023 bei 19,4 % 
(gesamtbayerischer Vergleichswert: 16,9 %). 

 

Abbildung 10:  Anteil der unter 18-Jährigen an der Bevölkerung in Bayern (Stand: 31.12.2023) 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG

                                                           
9  Siehe Kapitel 6: Glossar – Begriffsbezeichnung Jugendquotient. 
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Der Anteil der 18- bis unter 27-Jährigen an der Bevölkerung liegt 2023 im Landkreis Eichstätt bei 9,8 % 
und ist damit identisch mit dem gesamtbayerischen Vergleichswert von 9,8 %. 

 

Abbildung 11: Anteil der 18- bis unter 27-Jährigen an der Bevölkerung in Bayern (Stand: 31.12.2023) 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG
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2.10 Bevölkerungsdichte10 

Der Landkreis Eichstätt hat mit 1,1 Einwohnerinnen und Einwohner pro Hektar (10.000 m2) eine 
Bevölkerungsdichte, die im Vergleich zum bayerischen Durchschnitt der Landkreise11 von 1,4 
Einwohnerinnen und Einwohner pro Hektar im unteren Bereich angesiedelt ist. Die Bevölkerungsdichte 
für Gesamtbayern liegt 2023 bei 1,9. 

 

Abbildung 12: Bevölkerungsdichte (Einwohnerinnen und Einwohner pro Hektar) in Bayern  
(Stand: 31.12.2023) 

 

Quelle: © Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2024 | Stand: 12.12.2024, GENESIS online,  
Tabelle 11111-001r, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG

                                                           
10  Siehe Kapitel 6: Glossar – Begriffsbezeichnung Bevölkerungsdichte. 
11  Für die Berechnung des bayerischen Durchschnitts werden, bezogen auf Landkreise, hier alle bayerischen Landkreise 

herangezogen. Für kreisfreie Städte gilt analog dazu der Mittelwert aller kreisfreien Städte. 
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2.11 Bevölkerungsprognosen und Entwicklung der Bevölkerungszahlen12 

Im Landkreis Eichstätt ergab sich seit Ende 2018 ein Zuwachs der Minderjährigen (6,8 %). Der 
bayernweite Gesamtwert verzeichnet – wie aus der folgenden Grafik ersichtlich – einen Zuwachs. 

 

Abbildung 13: Bevölkerungsentwicklung der Minderjährigen von 2018 bis 2023 
(Stichtag 31.12.2018 und 31.12.2023) in Bayern (in %) (2018 = 100 %) 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG    

                                                           
12  Sprünge in den Daten zur Bevölkerung ab dem Berichtsjahr 2024 lassen sich durch die Zensusbereinigung 2022 erklären. 
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Laut den Prognosen des Bayerischen Landesamtes für Statistik wird die Gesamtbevölkerung im 
Landkreis Eichstätt bis zum Jahr 2033 voraussichtlich leicht ansteigen (Ausgangsjahr 2023) und bis zum 
Jahr 2043 dann voraussichtlich weiter leicht ansteigen (Ausgangsjahr 2033). 

Die Anzahl der potenziellen Empfängerinnen und Empfänger der im SGB VIII definierten Leistungen 
der Jugendhilfe (unter 21-Jährige) wird bereits kurzfristig (bis 2033) stagnieren.13 

Besondere Entwicklungen in den Altersgruppen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen, welche die 
prozentuale Veränderung der Bevölkerung des Landkreis Eichstätt bis zum Jahr 2033/2043 (Basisjahr 
2023) darstellt.  

 

Tabelle 4:  Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Eichstätt bis Ende 2033/2043,  
differenziert nach Altersgruppen im Vergleich zu Bayern (in %) (2023 = 100 %)  
(Stichtag 31.12.2023, 31.12.2033 und 31.12.2043) 

Altersgruppe 
Landkreis Eichstätt 

Ende 2033 
Landkreis Eichstätt 

Ende 2043 
Bayern  

Ende 2033 
Bayern  

Ende 2043 

unter 3 Jahre -7,0 % -4,7 % -1,9 % -0,5 % 

3 bis unter 6 Jahre -15,9 % -13,6 % -4,2 % -2,3 % 

6 bis unter 10 Jahre -10,1 % -6,1 % -3,7 % 0,2 % 

10 bis unter 14 Jahre 10,6 % 3,4 % 10,2 % 7,8 % 

14 bis unter 18 Jahre 19,6 % 7,2 % 11,8 % 7,5 % 

18 bis unter 21 Jahre 5,5 % 1,1 % 4,5 % 3,7 % 

21 bis unter 27 Jahre -3,6 % 7,2 % -2,8 % 4,0 % 

27 bis unter 40 Jahre -5,5 % -4,8 % -1,0 % -1,3 % 

40 bis unter 60 Jahre -2,5 % -1,2 % -3,9 % -0,8 % 

60 bis unter 75 Jahre 12,3 % 0,6 % 11,1 % -2,2 % 

75 Jahre oder älter 24,8 % 69,8 % 10,5 % 40,7 % 

Gesamtbevölkerung 2,7 % 5,0 % 2,3 % 4,3 % 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung GEBIT Münster GmbH und Co. KG  

 

 

                                                           
13  Grundsätzlich gilt: Aus einem Rückgang der Anzahl an Kinder und Jugendlichen lassen sich pauschal keine 

Konsequenzen für die Fallzahl- und Kostenentwicklung der Jugendhilfe ableiten. 
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Abbildung 14:  Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung der Gesamtbevölkerung in Bayern (in %)  
bis Ende 2033 (2023 = 100 %) (Stichtag 31.12.2033) 

 
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  

Berechnung GEBIT Münster GmbH und Co. KG 
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Abbildung 15:  Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung der Gesamtbevölkerung in Bayern (in %)  
bis Ende 2043 (2023 = 100 %) (Stichtag 31.12.2043) 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung GEBIT Münster GmbH und Co. KG 
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Abbildung 16:  Prognostizierte Entwicklung der unter 21-Jährigen in Bayern (in %) bis Ende 2033  
(2023 = 100 %) (Stichtag 31.12.2033) 

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung GEBIT Münster GmbH und Co. KG
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3 Familien- und Sozialstrukturen 

3.1 Arbeitslosenquote14 der unter 25-Jährigen15  

Der Anteil arbeitsloser junger Menschen (15 bis unter 25 Jahre) betrug im Jahresdurchschnitt 2023 im 
Landkreis Eichstätt 2,6 %. Insgesamt wies Bayern im Jahresdurchschnitt 2023 eine Jugendarbeits-
losenquote von 2,8 % auf. 

Im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2022 (1,8 %) ist die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen im 
Landkreis Eichstätt gestiegen16. Im gleichen Zeitraum ist die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen 
in Bayern insgesamt in den Jahren 2022 und 2023 von 2,5 % auf 2,8 % leicht gestiegen. 

 

Abbildung 17:  Jugendarbeitslosigkeit (15- bis unter 25-Jährige) in Bayern (in %) (im Jahresdurchschnitt 2023) 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Link siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

                                                           
14  Siehe Kapitel 6: Glossar – Begriffsbezeichnung Arbeitslosenquote. 
15  Siehe Kapitel 6: Glossar – Hinweis zur Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit. 
16  Da die Quoten in Kapitel 3.1 bis 3.5 zur besseren Lesbarkeit auf eine Nachkommastelle gerundet sind, kann es sich trotz 

vermeintlicher Steigerung der Quoten (beispielsweise 1,8 % auf 1,9 %) um eine sehr geringe Abweichung der 
Nachkommastellen handeln, die im Ergebnis keine ausschlaggebende Veränderung zeigt.  
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3.2 Arbeitslosenquote gesamt17 

Die Arbeitslosenquote insgesamt im Landkreis Eichstätt lag im Jahresdurchschnitt 2023 bei 2,2 %. 
Insgesamt wies Bayern 2023 im Jahresdurchschnitt eine Arbeitslosenquote von 3,4 % auf. 

Damit ist die Arbeitslosenquote im Landkreis Eichstätt im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2022 
(1,7 %) gestiegen. Bayernweit ist sie in der gleichen Zeit von 3,1 % auf 3,4 % leicht gestiegen.  

 

Abbildung 18:  Arbeitslosigkeit (insgesamt) in Bayern (in %) (im Jahresdurchschnitt 2023) 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Link siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG

                                                           
17  Siehe Kapitel 6: Glossar – Hinweis zur Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit. 
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3.3 Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB III18 19 

Im Jahresdurchschnitt 2023 gab es im Landkreis Eichstätt 794 Empfängerinnen und Empfänger von 
SGB III-Leistungen. Dies entspricht einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 1,0 % im 
Rechtskreis SGB III. Bayernweit ergab sich im Vergleich dazu 2023 eine durchschnittliche 
Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB III von 1,7 %. 

Im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2022 (1,0 %) ist die Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB III im 
Landkreis Eichstätt damit konstant geblieben. Bayernweit ist die Quote vom Jahr 2022 bis zum Jahr 
2023 von 1,6 %  auf 1,7 % leicht gestiegen. 

 

Abbildung 19:  Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB III in Bayern (in %) (im Jahresdurchschnitt 2023) 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Link siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

                                                           
18  Siehe Kapitel 6: Glossar – Begriffsbezeichnung Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB III. 
19  Siehe Kapitel 6: Glossar – Hinweis zur Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit. 
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3.4 Erwerbsfähige Leistungsberechtigte ς Grundsicherung für Arbeitssuchende nach 
dem SGB II20 21 

Im Jahresdurchschnitt 2023 erhielten 1.890 erwerbsfähige Personen Unterstützungsleistungen nach 
dem SGB II. Im Landkreis Eichstätt sind somit 2,2 % der Einwohnerinnen und Einwohner im 
erwerbsfähigen Alter (15- bis unter 65-Jährige) Leistungsempfängerinnen  und -empfänger nach SBG 
II. Im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2022 (1,5 %) ist der Anteil der erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten damit gestiegen. Bayernweit hat sich die Quote im Vergleich zum 
Jahresdurchschnitt 2022 (3,3 %) mit 3,7 % leicht erhöht. 

 

Abbildung 20:  Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB II (erwerbsfähige Leistungsberechtigte) in Bayern in % 
(im Jahresdurchschnitt 2023) 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Sonderbestellung, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

 

                                                           
20  Siehe Kapitel 6: Glossar – Begriffsbezeichnung Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB II. 
21  Siehe Kapitel 6: Glossar – Hinweis zur Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit. 
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3.5 Sozialgeld nach SGB II bei unter 15-Jährigen22 

Der Indikator „Kinderarmut“ im Landkreis Eichstätt liegt im Jahr 2023 bei 4,4 %. Bayernweit lag der 
Wert bei 6,7 %. 

Im Vergleich zum Jahr 2022 ist die Kinderarmut im Landkreis Eichstätt gestiegen. Bayernweit ist der 
Indikator in der gleichen Zeit von 6,0 % auf 6,7 % gestiegen.  

 

Abbildung 21:  Anteil der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren mit SGB II ς Bezug in Bayern (in %)  
(im Jahresdurchschnitt 2023) 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Sonderbestellung, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

 

                                                           
22  Siehe Kapitel 6: Glossar – Begriffsbezeichnung Sozialgeld nach dem SGB II bei unter 15-Jährigen. 
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3.6 Quote der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten gesamt23 24 

Der Anteil der im Landkreis Eichstätt sozialversicherungspflichtig gemeldeten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer an der Gesamtheit der Einwohnerinnen und Einwohner im erwerbsfähigen Alter 
zwischen 18 bis unter 65 Jahren beträgt im Juni 2024 71,4 % (gesamtbayerischer Vergleichswert: 
72,1 %). 

 

Abbildung 22:  Quote der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (gesamt) in Bayern (in %) (Juni 2024) 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Link siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

                                                           
23  Siehe Kapitel 6: Glossar – Begriffsbezeichnung Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.  
24  Siehe Kapitel 6: Glossar – Hinweis zur Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit. 
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3.7 Quote der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen25 26 

Der Anteil der im Landkreis Eichstätt sozialversicherungspflichtig gemeldeten Frauen an der 
Gesamtheit der Frauen im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 bis unter 65 Jahren beträgt im Juni 2024 
64,3 % (gesamtbayerischer Vergleichswert: 68,1 %). 

 

Abbildung 23:  Quote der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen in Bayern (in %) (Juni 2024) 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Link siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

                                                           
25  Siehe Kapitel 6: Glossar – Begriffsbezeichnung Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. 
26  Siehe Kapitel 6: Glossar – Hinweis zur Arbeitsmarktstatistik der Bundesagentur für Arbeit. 
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3.8 Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss27  

Der Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Mittelschulabschluss28 an allen 
Absolventinnen und Absolventen und Abgängerinnen und Abgänger aus allgemeinbildenden Schulen 
lag im Schuljahr 2022/2023 im Landkreis Eichstätt bei 2,9 % (gesamtbayerischer Vergleichswert: 4,0 %). 

 

Abbildung 24:  Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss an allen Absolventinnen 
und Absolventen sowie Abgängerinnen und Abgängern aus allgemeinbildenden Schulen in 
Bayern (in %) (Schuljahr 2022/2023) 

 

Quelle: © Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2024 | Stand: 13.12.2024, GENESIS online, Tabelle 2111-107s,  
genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG

                                                           
27  Siehe Kapitel 6: Glossar – Begriffsbezeichnung Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss. 
28  Auf Anregung werden die Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit Abschluss im Bildungsgang des FSP (Förder-

schwerpunkt) Lernen in die Quote der Abgängerinnen und Abgänger ohne Mittelschulabschluss mit eingerechnet. Diese 
wurden bisher separat ausgewiesen. Die Einbeziehung ist der Grund für erkennbar höhere Quoten bei den Schulabgän-
gerinnen und Schulabgänger ohne Mittelschulabschluss ab dem Berichtsjahr 2021. Damit sind die Werte zu den Vorjah-
ren nicht vergleichbar. 
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Darüber hinaus liegt der Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Mittelschulabschluss 
an der Hauptrisikogruppe der 15- bis unter 16-jährigen Schulabgängerinnen und Schulabgänger29 im 
Schuljahr 2022/2023 im Landkreis Eichstätt bei 9,3 % (gesamtbayerischer Vergleichswert: 12,0 %). 

 

Abbildung 25:  Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss an den 15-Jährigen in 
Bayern (in %) (Schuljahr 2022/2023)  

 

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik, Sonderbestellung,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG  

                                                           
29 Siehe Kapitel 6: Glossar – Hinweis zum Anteil der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Mittelschulabschluss an 

der Hauptrisikogruppe der 15- bis unter 16-Jährigen. 
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Die nachfolgende Tabelle differenziert die tatsächliche Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem 
Landkreis Eichstätt, die ohne Mittelschulabschluss abgehen, nach verschiedenen Schulformen im 
Schuljahr 2022/202330.  

 

Tabelle 5:  Schülerinnen und Schüler ohne Mittelschulabschluss nach Schulformen  
(Schuljahr 2022/2023)31 32 

Schultyp 
Abgängerinnen und Abgänger 

ohne Mittelschulabschluss 

Abgängerinnen und Abgänger  
mit Abschluss im Bildungsgang 
des FSP (Förderschwerpunktes) 

Lernen 

Mittelschulen  
(beinhaltet auch die Volksschulen) 

35 - 

Förderschulen 0 14 

Andere allgemeinbildende Schulen 
(Gymnasien, Realschulen,  
Waldorfschulen u. ä.) 

1 - 

Allgemeinbildende Schulen insgesamt 
(Summe aus allen Abgängerinnen und 
Abgängern ohne Mittelschulabschluss  
und Abschluss im Bildungsgang FSP Lernen) 

36 

Quelle: © Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2023 | Stand: 13.12.2024, GENESIS online, Tabelle 2111-107s,  
genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG  

 

  

                                                           
30 Für genauere Analysen steht der Datensatz über die Genesis-Datenbank online zur Verfügung.  
31  Zum Schuljahr 2013/2014 hat sich die Bezeichnung des „Abschlusses zur individuellen Lernförderung“ in „Abschluss im 
Bildungsgang des FSP (Förderschwerpunktes) Lernen“ geändert. 

32  Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss werden aus der Spalte „Abgängerinnen und Abgänger ohne Mittelschul-

abschluss“ berechnet. Zusätzlich werden ab dem Berichtsjahr 2021 die Schulabgängerinnen und Schulabgänger mit 
Abschluss im Bildungsgang des FSP (Förderschwerpunkt) Lernen in die Quote der Abgängerinnen und Abgänger ohne 
Mittelschulabschluss mit eingerechnet. Diese wurden bisher separat ausgewiesen. Die Einbeziehung ist der Grund für 
erkennbar höhere Quoten bei den Schulabgängerinnen und Schulabgängern ohne Mittelschulabschluss ab dem 
Berichtsjahr 2021. 
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3.9 Übertrittsquoten33 34  

Neben der Darstellung der Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne Abschluss ist es möglich, die 
Übertrittsquoten auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern darzustellen. 
Dargestellt wird jeweils, welcher Anteil der Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen auf eine 
weiterführende Schule übergetreten ist. 

Im Landkreis Eichstätt sind zum Schuljahr 2023/2024 27,9 % aller Schülerinnen und Schüler der vierten 
Klasse auf die Mittelschule übergetreten. Bayernweit trifft dies auf 28,7 % aller Viertklässlerinnen und 
Viertklässler zu. 

 

Abbildung 26:  Anteil der Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse, die auf die Mittelschule übertreten;  
in Bayern (in %) (Schuljahr 2023/2024)  

 

Quelle: ISB, http://www.kis-schule-bayern.de, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG  

                                                           
33  Die Übertrittsquoten werden bereits zu Beginn eines neuen Schuljahres (vom KIS – Das Kreisinformationssystem der 

Bayerischen Bildungsberichterstattung; http://www.kis-schule-bayern.de) erhoben und beziehen sich damit immer auf 
ein Schuljahr weiter, als dies im Kapitel 3.8 bei den Schulabgängerinnen und Schulabgängern der Fall ist.  

34  Zum Schuljahr 2022/23 wurde die Berechnungsweise der Übertrittquoten verändert. Die Regionalisierung erfolgt nun 
über den Standort der abgebenden Grundschule. Die Werte für die Realschulen beinhalten darüber hinaus nicht mehr 
die Realschulen zur sonderpädagogischen Förderung. Diese Berechnungsweise wurde rückwirkend bis einschließlich des 
Schuljahres 2017/18 übernommen. Es kann deshalb auf allen Ebenen zu geringfügigen Abweichungen im Vergleich zu 
den bisher veröffentlichen Werten kommen.  
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Auf die Realschule wechselten zum Schuljahr 2023/2024 37,3 % aller Kinder der vierten Klassen im 
Landkreis Eichstätt. Aus allen bayerischen Grundschulen traten 28,2 % aller Schülerinnen und Schüler 
auf die Realschule über. 

 

Abbildung 27:  Anteil der Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse, die auf die Realschule übertreten;  
in Bayern (in %) (Schuljahr 2023/2024) 

 

Quelle: ISB, http://www.kis-schule-bayern.de, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG  
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Auf das Gymnasium wechselten zum Schuljahr 2023/2024 32,7 % aller Kinder der vierten Klassen im 
Landkreis Eichstätt. In Bayern insgesamt waren es 39,9 % aller Schülerinnen und Schüler. 

 

Abbildung 28:  Anteil der Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse, die auf das Gymnasium übertreten;  
in Bayern (in %) (Schuljahr 2023/2024) 

 

Quelle: ISB, http://www.kis-schule-bayern.de, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG  
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3.10 Verhältnis Einpersonenhaushalte zu Haushalten mit Kindern35 36 

Der Landkreis Eichstätt gehört zu den familiendominierten Kommunen. Insgesamt gibt es 2022 54.190 
Haushalte (gesamtbayerischer Vergleichswert: 6.509.233). Auf die Gesamtheit aller Haushalte entfällt 
ein Anteil von 24,7 % auf Singlehaushalte (gesamtbayerischer Vergleichswert: 40,5 %), ein Anteil von 
34,0 % auf Mehrpersonenhaushalte ohne Kinder (gesamtbayerischer Vergleichswert: 30,0 %) und ein 
Anteil von 41,3 % auf Mehrpersonenhaushalte mit Kindern (gesamtbayerischer Vergleichswert: 
29,5 %). Berechnet man dabei das Verhältnis von Einpersonenhaushalten zu Haushalten mit Kindern, 
entspricht das einem Verhältnis37 von 0,6 (gesamtbayerischer Vergleichswert: 1,4). 

 

Abbildung 29:  Verhältnis der Einpersonenhaushalte zu Haushalten mit Kindern in Bayern (2022) 

 

Quelle: Nexiga GmbH, Sonderbestellung, Berechnung und Grafik GEBIT Münster GmbH und Co. KG  

                                                           
35  Siehe Kapitel 6: Glossar – Verhältnis Einpersonenhaushalte zu Haushalten mit Kindern.  
36  Da die Daten zu den aktuellen Haushaltstypen regelmäßig nicht rechtzeitig vorliegen, werden seit dem Jahr 2014 Daten 

aus dem Vorjahr verwendet. Dies bedeutet, dass für das Berichtsjahr 2024 Haushaltstypen aus dem Jahr 2022 
ausgewiesen werden. 

37  Bei einem Verhältniswert von unter 0,9 wird das gesellschaftliche Leben als „familiendominiert“, ab einem Wert von 1,1 
als „singledominiert“ bezeichnet. In „ausgeglichenen“ Kommunen halten sich Einpersonenhaushalte und 
Mehrpersonenhaushalte mit Kindern die Waage (Werte zwischen 0,9 und unter 1,1). 
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3.11 Gerichtliche Ehelösungen38 

Betrachtet man die Entwicklung der Scheidungsquoten, so ist zwischen den Jahren 2022 und 2023 ein 
gleichbleibender Wert erkennbar. Im Landkreis Eichstätt waren 2023 0,2 % der über 18-jährigen 
Einwohnerinnen und Einwohner von Scheidungen betroffen (gesamtbayerischer Vergleichswert: 
0,18 %).  

 

Tabelle 6: Eheschließungen und geschiedene Ehen im Landkreis Eichstätt im Zeitverlauf 
(Daten 2021, 2022 und 2023)  

Eheschließungen  

 Anzahl Prozentualer Anteil *  

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

601 682 621 0,56 0,62 0,57 

 

Geschiedene Ehen 

 Anzahl Prozentualer Anteil **  

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

235 207 206 0,22 0,19 0,19 

*  Anteil der über 18-Jährigen, die in dem Jahr eine Ehe eingegangen sind, an allen über 18-Jährigen Einwohnerinnen und 
Einwohner im Landkreis Eichstätt 

**  Anteil der über 18-Jährigen, die in dem Jahr von Scheidung betroffen sind, an allen über 18-jährigen Einwohnerinnen 
und Einwohner im Landkreis Eichstätt 

Quelle: © Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2024 | Stand: 04.12.2024, GENISIS online,  
Tabelle 12611-102r und Tabelle 12631-107r, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung GEBIT Münster GmbH und Co. KG 

  

                                                           
38  Siehe Kapitel 6: Glossar – Begriffsbezeichnung Gerichtliche Ehelösungen. 
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Abbildung 30:  Gerichtliche Ehelösungen (2023) 

 

Quelle: © Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2024 | Stand: 04.12.2024 
GENISIS online, Tabelle 12631-107r, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung GEBIT Münster GmbH und Co. KG 
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Besonders jugendhilferelevant sind die von Scheidung betroffenen Kinder und Jugendlichen unter 18 
Jahren. Im Landkreis Eichstätt waren das im Jahr 2023 178 Minderjährige, was einem Anteil von 0,7 % 
an allen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren entspricht (gesamtbayerischer Vergleichswert: 
0,73 %).  

 

Abbildung 31:  Anteil der von Scheidung betroffenen Minderjährigen in Bayern (in %) (2023) 

 

Quelle: © Bayerisches Landesamt für Statistik, Fürth 2024 | Stand: 04.12.2024,  
GENISIS online, Tabelle 12631-107r, genauere Angaben siehe Sozialstrukturdatei,  
Berechnung GEBIT Münster GmbH und Co. KG 
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4 Glossar ς Begriffsbezeichnungen und Kennzahlberechnungen 

 

Altersgrenzen und  
Begriffsbestimmungen 
nach SGB VIII 

 Im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes § 7 I SGB VIII lassen sich die 
Altersgrenzen wie folgt bestimmen: 

Á Kind ist, wer noch nicht 14 Jahre alt ist, 

Á Jugendlicher ist, wer 14, aber noch nicht 18 Jahre alt ist, 

Á junger Volljähriger ist, wer 18, aber noch nicht 27 Jahre alt ist, 

Á junger Mensch ist, wer noch nicht 27 Jahre alt ist. 

   

Altersgruppenverteilung  Die Altersgruppenverteilung beschreibt die anteilige Größenordnung ver-
schiedener Altersgruppen (in %) an der Bevölkerung des Landes Bayern, 
einer Stadt/eines Landkreises oder eines Regierungsbezirks. 

Á Alle Altersgruppen: 0-<27, 27-<40, 40-<60, 60-<75 und 75 u. älter 

Á Altersgruppe „junge Menschen“: 0-<3, 3-<6, 6-<10, 10-<14, 14-<18, 
18-<21, 21-<27 

  

 Berechnung der Altersgruppenverteilung 

  

 Grunddaten Á Jeweilige Anzahl an Personen in der/n 
Altersgruppe/n 

Á Gesamtbevölkerung 

   

 Formel (Anzahl Personen je Gruppe des Bezirks / 
Gesamtbevölkerung) x 100 
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Arbeitslosenquote im 
Rechtskreis SGB II 

 Dieser Wert stellt die Anzahl der erwerbsfähigen SGB II-Empfängerinnen 
und -Empfänger je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Alter von 15 
bis unter 65 Jahren im Bezugsgebiet dar. Die im SGB II geregelte "Grund-
sicherung für Arbeitsuchende" ersetzt die frühere Arbeitslosenhilfe und 
Sozialhilfe für Erwerbsfähige. Erwerbsfähige Leistungsberechtigte erhal-
ten das Arbeitslosengeld II (ALG II), nicht erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte, die in einer Bedarfsgemeinschaft mit ALG II-Empfängerinnen und  
-Empfänger leben, erhalten Sozialgeld. 

Dabei setzt sich die Gruppe der anspruchsberechtigen Erwerbsfähigen 
aus den 15- bis 65-Jährigen zusammen, die mindestens drei Stunden  
täglich arbeiten können, ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland 
haben und den eigenen Lebensunterhalt nicht aus eigener Kraft aufbrin-
gen können.  

Nach dem Ablauf des SGB III tritt das SGB II als Unterstützungsleistung  
in Kraft, wenn ein Hilfebedarf weiterhin gegeben ist. 

   

  Berechnung der Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB II 

   

  Grunddaten Á Anzahl erwerbsfähiger SGB II-Empfängerinnen 
und -empfänger 

Á Gesamtbevölkerung im Alter 15 bis 65 

   

  Formel (Anzahl SGB II-Empfängerinnen und -empfänger / 
Gesamtbevölkerung 15 bis 65 Jahre) x 100  

   

  Hinweis zur 
Arbeitsmarkt-
statistik der 
Bundesagentur 

„Zum Berichtsmonat August 2014 fand mit einer  
Revision des Statistik-Verfahrens eine Generalüber-
holung der Arbeitslosen-Statistik ab 2007 statt. Die 
Ergebnisse, insbesondere die Eckzahlen, ändern sich 
nur geringfügig: So verändert sich der Bestand an Ar-
beitslosen maximal um etwa 1.000 in einem Monat, 
also weniger als ein Promille bezogen auf die Ge-
samtzahl von derzeit 2,8 bis 2,9 Millionen Arbeitslo-
sen. Änderungen an der Interpretation der Arbeitslo-
sigkeit ergeben sich nicht." 
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Arbeitslosenquote im 
Rechtskreis SGB III 

 Die Arbeitslosenquote stellt den Anteil (in %) der arbeitslos und gleich-
zeitig Beschäftigung suchend gemeldeten Personen an allen zivilen  
Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäf-
tigte, Beamte, Arbeitslose) im Jahresmittel dar. 

Bei der Jugendarbeitslosenquote wird der Anteil (in %) der arbeitslos  
gemeldeten jungen Menschen im Alter von 15 Jahren (= in der Regel 
Ende der Schulpflicht) bis unter 25 Jahren an allen zivilen Erwerbs- 
personen im entsprechenden Alter im Jahresmittel dargestellt. 

Á Arbeitslosenquote junger Menschen  

Á Arbeitslosenquote allgemein 

 

  Berechnung der Arbeitslosenquote im Rechtskreis SGB III 

   

  Grunddaten Á Arbeitslosenzahl (gesamt o. 15- bis 25-
Jähriger) 

Á Anzahl ziv. Erwerbspersonen 

    

  Formel (Anzahl Arbeitslose / (Anzahl ziv. Erwerbspersonen + 
Arbeitslose)) x 100 

    

  Hinweis Dieser Wert stellt den Anteil (in %) der Arbeitslosen 
im Rechtskreis im SGB III an allen zivilen Erwerbsper-
sonen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren im Bezugs-
gebiet im Jahresmittel dar. 

Arbeitslosengeld nach dem SGB III (Arbeitslosen-
geld I) erhalten Arbeitslose zwischen 15 und unter 
65 Jahren, die sich persönlich arbeitslos gemeldet, 
dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und die  
Anwartschaftszeit39 erfüllt haben, d. h. in den letzten 
zwei Jahren vor der Arbeitslosmeldung und dem  
Beginn der Arbeitslosigkeit muss mindestens zwölf 
Monate ein Versicherungspflichtverhältnis (Beschäf-
tigung, Krankengeldbezug) bestanden haben. Das 
Arbeitslosengeld stellt eine Lohnersatzleistung dar 
und wird in Höhe von 60 % bzw. 67 % des zuletzt er-
haltenen pauschalisierten Nettoentgelts gewährt. 
Die Anspruchsdauer ist abhängig von der Dauer der 
versicherungspflichtigen Beschäftigung der letzten 
fünf Jahre, jedoch auf maximal 12 Monate /  360 
Tage begrenzt. Ab Vollendung des 50. Lebensjahres 
ist eine vom Alter abhängige gestaffelte Verlänge-
rung bis maximal 24 Monate /  720 Tage möglich. 

    

                                                           
39  Ggf. die „Kurze Anwartschaftszeit“; Diese ist auf die Zeit bis 31.12.2018 befristet. 
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Anteil an Ausländerinnen 
und Ausländern  
(Quote an Ausländerinnen  
und Ausländern) 

 Der Anteil an Ausländerinnen und Ausländer stellt den Anteil (in %) der Ein-
wohnerinnen und Einwohner ohne deutsche Staatsbürgerschaft an der Ge-
samtbevölkerung dar. Aufgrund zahlreicher Migranteninnen und Migranten 
mit deutscher Staatsangehörigkeit ist die Ausländerinnen- und Ausländer-
quote keine Maßzahl für den Anteil der Einwohnerinnen und Einwohner mit 
Migrationshintergrund. 

   

  Berechnung des Anteils an Ausländerinnen und Ausländern 

   

  Grunddaten Á Einwohnerinnen- und Einwohnerzahl ohne  
deutsche Staatsbürgerschaft 

Á Gesamtbevölkerung 

    

  Formel (Anzahl Einwohnerinnen und Einwohner ohne deutsche 
Staatsbürgerschaft / Gesamtbevölkerung) x 100 

   

Bearbeitungsfälle  Als Bearbeitungsfälle werden alle Fälle eines Berichtsjahres gezählt, die im  
jeweiligen Berichtsjahr bearbeitet wurden bzw. werden. Die Bearbeitungsfälle 
eines Berichtsjahres addieren sich damit aus dem Fallbestand zum Jahresbe-
ginn und den Zugängen im Verlauf des Jahres. 

   

Betreuungsquote   Die Betreuungsquote gibt den Anteil der in Tageseinrichtungen, Tagesbe-
treuung oder von Tagespflege betreuten Kinder einer Altersgruppe an allen 
Kindern dieser Altersgruppe an.  

  

 Berechnung der Betreuungsquote  

  

  Grunddaten Á Anzahl betreuter Kinder einer Altersgruppe 

Á Gesamtzahl der Kinder dieser Altersgruppe 

    

  Formel (Anzahl betreute Kinder einer Altersgruppe /  
Gesamtzahl der Kinder dieser Altersgruppe) x 100 

   

Bevölkerungsdichte  Die Bevölkerungsdichte als Quotient gibt Aufschluss über die Dichte der 
Besiedelung. Je höher der Wert ist, desto urbaner ist die Kommune, somit 
leben die Menschen auf engerem Raum. In Verbindung mit anderen Indi-
katoren, kann dies auf soziale Brennpunkte bzw. Problemlagen hinweisen. 

   

  Berechnung der Bevölkerungsdichte 

   

  Grunddaten Á Gesamtbevölkerung  

Á Fläche in ha 

    

  Formel Gesamtbevölkerung / Fläche in ha =  
Einwohnerinnen und Einwohner pro ha 
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Durchschnittliche Laufzeit 
beendeter Hilfen 

 Die durchschnittliche Laufzeit beendeter Hilfen entspricht der durch-
schnittlichen (Verweil-)Dauer in Monaten aus den JUBB-Erfassungsbögen. 

   

  Berechnung der durchschnittlichen Laufzeit 

   

  Grunddaten Á Summe (Beleg-)Monate aller beendeten Fälle eines § 

   

  Formel Summe der gesamten (Beleg-)Monate der beendeten Fälle 
im Erhebungsjahr / beendete Fälle der Hilfeart 

   

Eckwert (E):  Der Eckwert stellt einen Wert je 1.000 des untersuchten Verhältnisses 
dar, z. B. die Anzahl von jungen Menschen in Hilfen zur Erziehung bezogen 
auf die Bevölkerung der Minderjährigen im Jugendamtsbezirk. Damit kön-
nen Aussagen getroffen werden wie beispielsweise „von 1.000 Minderjäh-
rigen im Jugendamtsbezirk erhalten 10 eine Hilfe zur Erziehung“ oder „je-
der 100. Minderjährige landet im Heim“.  

   

Eckwert:  
Inanspruchnahme Erziehe-
rischer Hilfen 

 Dieser Eckwert gibt Auskunft, wie viele Kinder und Jugendliche von 0 bis 
unter 18 Jahren je 1.000 in dieser Altersgruppe Erzieherische Hilfen in An-
spruch nehmen. Die Anzahl der Fälle wird aus dem JuBB-Erfassungsbogen 
gewonnen. Sie stellt die Summe aus dem Fallzahlstand zum 01.01. und 
den Zugängen im Erhebungsjahr dar. 

Eine Ausnahme bildet der Eckwert „Inanspruchnahme“ bei den §§ 19 und 
31 SGB VIII. Hier werden die Gesamtfälle der betreuten Familien (§ 31 SGB 
VIII) bzw. die Gesamtfälle der Unterbringung einer Mutter/eines Vaters 
(§ 19 SGB VIII) für die Berechnung herangezogen (nicht die Anzahl betreu-
ter Kinder). 

   

  Berechnung des Quotienten 

   

  Grunddaten Á Anzahl Fälle je § 

Á Gesamtzahl 0- bis unter 18-Jährige 

   

  Formel Anzahl der Fälle je § / Gesamtzahl 0 bis unter 18-Jährige  
x 1000 
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Eckwert: Leistungsbezug 
einer konkreten Hilfeart 

 Dieser Eckwert gibt Auskunft über die Inanspruchnahme einer konkreten 
Hilfeart bezogen auf die potenziellen Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfän-
ger pro 1.000 Personen der entsprechenden Altersgruppe der Gesamtbevöl-
kerung im Jugendamtsbezirk. 

   

E § 19 SGB VIII:  Bezugsgruppe: Gesamtheit der 0- bis unter 6-Jährigen 

E § 20 SGB VIII:  Bezugsgruppe: Gesamtheit der 0- bis unter 14-Jährigen 

E § 22 SGB VIII:  Bezugsgruppen: 0 bis unter 3-Jährige (3 Jahrgänge),  
3 bis 6,5-Jährigen (3,5 Jahrgänge),  
6 bis 10- Jährigen (4 Jahrgänge) 

E § 27 Abs. 2 SGB VIII:  Bezugsgruppe: Gesamtheit der 0- bis unter 18-Jährigen 

E § 29 SGB VIII:  Bezugsgruppe: Gesamtheit der 10- bis unter 18-Jährigen 

E § 30 SGB VIII:  Bezugsgruppe: Gesamtheit der 12- bis unter 18-Jährigen 

E § 31 SGB VIII:  Bezugsgruppe: Kinderanzahl in den Familien von 0- bis unter 14 Jahren 

E § 32 SGB VIII:  Bezugsgruppe: Gesamtheit der 6- bis unter 14-Jährigen 

E § 33 SGB VIII:  Bezugsgruppe: Gesamtheit der 0- bis unter 18-Jährigen 

E § 34 SGB VIII:  Bezugsgruppe: Gesamtheit der 14- bis unter 18-Jährigen 

E § 35 SGB VIII:  Bezugsgruppe: Gesamtheit der 14- bis unter 18-Jährigen 

E § 35a SGB VIII:  Bezugsgruppe: Gesamtheit der 6- bis unter 18-Jährigen 

E § 41 SGB VIII:  Bezugsgruppe: Gesamtheit der 18- bis unter 21-Jährigen 

E HzE gesamt:             Bezugsgruppe: Gesamtheit der 0- bis unter 18-Jährigen 

   

Berechnung des Eckwerts 

   

  Grunddaten Á Gesamtfälle je §x in der jeweiligen Altersgruppe 

Á Gesamtzahl der Personen dieser Altersgruppe, denen 
die Hilfe üblicherweise gewährt wird 

   

  Formel (Anzahl der Fälle je § in der jeweiligen Altersgruppe / Ge-
samtzahl der Hilfeberechtigten in der Altersgruppe im Zu-
ständigkeitsbereich) x 100 

   

  Hinweis Der Eckwert „Leistungsbezug“ für §§ 19 und 31 SGB VIII 
stellt auf die Anzahl der betroffenen Kinder (nicht die blo-
ßen Fälle von Familienhilfe bzw. Unterbringung) ab 
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Entwicklung der  
Bevölkerungszahl der Min-
derjährigen 

 Es kann festgestellt werden, wie sich die Gesamtzahl der Minderjährigen 
einer Stadt/eines Landkreises/eines Landes innerhalb der zu untersuchen-
den Zeitspanne entwickelt hat. So kann eine Ab- oder Zunahme der min-
derjährigen Bevölkerung prozentual dargestellt werden. 

   

  Berechnung der Entwicklung 

   

  Grunddaten Á Gesamtbevölkerung 0 bis 18-Jährige, Jahr 2014 

Á Gesamtbevölkerung 0 bis 18-Jährige, Jahr 2017 

   

  Formel – (100 – (Gesamtbevölkerung 0 bis 18 des Jahres 2017 / 
Gesamtbevölkerung 0 bis 18 des Jahres 2014 x 100)) 

   

Gerichtliche Ehelösungen  Dieser Wert gibt die Anzahl der Scheidungen im Amtsgerichtsbezirk des 
Familienwohnsitzes im Verhältnis zur Gesamtzahl der 18-Jährigen und  
Älteren je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner im Alter von 18 Jahren 
und älter im Jugendamtsbezirk an. 

Á Einen zusätzlichen Wert stellt die Kennzahl zum Anteil der von Schei-
dung betroffenen Kinder dar. 

  

 Berechnung der gerichtlichen Ehelösungen 

  

  Grunddaten Á Anzahl gerichtliche Ehelösungen 

Á Gesamtzahl Bevölkerung im Alter ab 18 Jahren 

   

  Formel (Anzahl gerichtliche Ehelösungen / Gesamtzahl der Bevöl-
kerung im Alter ab 18 Jahren) x 100 

   

Geschlecht  Bei den Einzelauswertungen der Hilfen wird aktuell jeweils der „Anteil 
weiblich (w)“ ausgewiesen. Davon ableiten lässt sich der „Anteil männlich 
(m) plus der Anteil jene(r) mit Signierung des Geschlechts „ohne Angabe 
(o.A.) und divers (d)“. 

Eine Differenzierung nach „männlich“, „ohne Angabe“ und „divers“ ist  
aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. 
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Jugendquotient  Die Definition des Jugendquotienten im JuBB-Bericht weicht von der in der 
Statistik üblichen Definition ab und hat damit auch eine andere Aussage-
kraft. Der Jugendquotient im JuBB-Bericht weist die Anteile der unter 18- 
Jährigen bzw. der 18- unter 27-Jährigen an der Bevölkerung aus und wird  
im Berichtsjahr 2015 erstmalig in Prozent dargestellt. Der in der Statistik  
gebräuchliche Begriff des Jugendquotienten jedoch lautet wie folgt: „Im  
Jugendquotienten (bzw. eigentlich Kinder- und Jugendquotienten) wird die 
jüngere (noch nicht erwerbsfähige) Bevölkerung auf die Bevölkerung im  
erwerbsfähigen Alter bezogen. […] Die Zahl der Personen im Alter unter 15 
bzw. 20 Jahren wird dividiert durch die Bevölkerungszahl zwischen 15 bzw. 
20 und 60 bzw. 65 Jahren.“ Siehe dazu die Definition des Bundesinstituts für 
Bevölkerungsfortschreibung unter  

https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Glossar/J/ 
Jugendquotient.html?nn=1279832 (zuletzt abgerufen am 28.02.2024). 

Alten- und Jugendquotienten werden in der Statistik auch als Abhängigkeits-
raten bezeichnet. Sie geben als demo-ökonomische Kennziffern an, wie hoch 
die Belastung einer Volkswirtschaft bzw. der Bevölkerung im produktiven  
Alter durch die nicht produktive Bevölkerung allein infolge der Altersstruktur 
ist. Die tatsächlichen Erwerbsverhältnisse werden dabei nicht berücksichtigt. 

Der Jugendquotient im JuBB-Bericht weist die prozentuale Verteilung der  
unter 18-Jährigen (bzw. der 18- bis unter 27-Jährigen) zur Gesamtzahl an 
Einwohnerinnen und Einwohnern aus.  

Bei einem Wert von 25 % für die unter 18-Jährigen ist ein Viertel der Bevöl-
kerung unter 18 Jahren. 

Á Anteil der unter 18-Jährigen an der Bevölkerung 

Á Anteil der 18 bis 27-Jährigen an der Bevölkerung 

   

  Berechnung des Jugendquotienten 

   

  Grunddaten Á Anzahl aller Personen unter 18 (bzw. 18 bis 27 
Jahren) 

Á Gesamtzahl Einwohnerinnen und Einwohner 

   

  Formel Gesamtzahl Personen unter 18 Jahren (bzw. 18 bis 27  
Jahren) x 100 / Gesamtzahl Einwohnerinnen und 
Einwohner 

  

https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Glossar/J/%20Jugendquotient.html?nn=1279832
https://www.bib.bund.de/DE/Fakten/Glossar/J/%20Jugendquotient.html?nn=1279832
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Qualifikationsebene (QE)  Im öffentlichen Dienst gibt es die Möglichkeit, sich für vier verschiedene 
Qualifikationsebenen zu bewerben. Diese finden sich hier: 

https://www.öffentlicherdienst.de/index.php/bewerbung/offene-stellen/89-
darum-ver-di (Zuletzt abgerufen am 04.03.2024) 

    

Reine Ausgaben  Ausgaben abzüglich der Einnahmen. Aufwendungen abzüglich der Erträge. 

   

  Berechnung der reinen Ausgaben 

   

  Grunddaten Á Gesamtausgaben/-aufwendungen  

Á Gesamteinnahmen/-erträge 

   

  Formel Gesamtausgaben – Gesamteinnahmen 

    

Schulanfängerinnen und 
Schulanfänger mit  
Migrationshintergrund 

 Im Kreisinformationssystem des ISB (Staatsinstitut für Schulentwicklung und 
Bildungsforschung) wird der Anteil der Schulanfängerinnen und Schulanfän-
ger mit Migrationshintergrund an Volksschulen, Förderschulen und Freien 
Waldorfschulen auf Landkreisebene ausgewiesen. 

 Das Merkmal „Migrationshintergrund“ ist in dieser Statistik dabei definiert 
als das „Vorliegen von mindestens einem der drei folgenden Merkmale:  

1. keine deutsche Staatsangehörigkeit,  

2. im Ausland geboren,  

3. überwiegend in der Familie gesprochene Sprache = nicht Deutsch“. 

  

 Berechnung des Anteils an Schulanfängerinnen und Schulanfänger mit 
Migrationshintergrund 

  

 Grunddaten Á Anzahl Schulanfängerinnen und Schulanfänger mit 
Migrationshintergrund pro Bezirk 

Á Gesamtzahl der Schulanfängerinnen und 
Schulanfänger des betroffenen Bezirks 

   

  Formel (Anzahl Schulanfängerinnen und Schulanfänger mit 
Migrationshintergrund je Bezirk / Gesamtzahl 
Schulanfängerinnen und Schulanfänger) x 100 

 

https://www.öffentlicherdienst.de/index.php/bewerbung/offene-stellen/89-darum-ver-di
https://www.öffentlicherdienst.de/index.php/bewerbung/offene-stellen/89-darum-ver-di
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Schulabgängerinnen  
und Schulabgänger  
ohne Mittelschulabschluss 

 Der niedrigste in Deutschland zu erreichende Schulabschluss ist der Mit-
telschulabschluss. Der Anteil an Schulabgängerinnen und Schulabgängern 
ohne Abschluss stellt somit den Anteil der Abgängerinnen und Abgänger 
ohne einen Mittelschulabschluss an der Gesamtheit aller Schulentlasse-
nen aus öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Schulen dar. Der 
Wert lässt Schlüsse über das Qualifikationsniveau der jungen Menschen 
zu und gibt zudem Hinweise, wo verstärkt in diesem Bereich Interventi-
onsmaßnahmen nötig sind. 

  Á Anteil aller Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne 
Mittelschulabschluss 

Á Anteil 15-jähriger Schulabgängerinnen und Schulabgänger ohne 
Mittelschulabschluss 

   

  Berechnung des Anteils von Schulabgängerinnen und Schulabgängern 
ohne Mittelschulabschluss 

   

  Grunddaten Á Anzahl Schulabgängerinnen und Schulabgängern 
ohne Mittelschulabschluss 

Á Anzahl aller Absolventinnen und Absolventen 
sowie Abgängerinnen und Abgängern 
allgemeinbildender Schulen 

   

  Formel Anzahl Abgängerinnen und Abgänger ohne 
Mittelschulabschluss / Anzahl Absolventinnen und 
Absolventen sowie Abgängerinnen und Abgängern 
allgemeinbildender Schulen gesamt x 100 

   

  Hinweis zum 

Anteil der 

Schulabgänge-

rinnen und 

Schulabgänger 

ohne Mittelschul-

abschluss an der 

Hauptrisiko-

gruppe der 15- 

bis u. 16-jährigen 

Schulabgänger-

innen und 

Schulabgänger 

 

 

Hinweis zu den 

Grunddaten aus 

Genesis Online 

zum Merkmal 

„Absolventinnen 

und Absolventen/ 

Abgängerinnen 

und Abgänger“ 

Die amtliche Schulstatistik erfasst die Absolventinnen 
und Absolventen sowie Abgängerinnen und Abgänger 
aus allgemeinbildenden Schulen schulortbezogen. Absol-
ventinnen und Absolventen höherer Schulen pendeln 
nicht selten in naheliegende Regionen/Städte mit  
einem breiteren Bildungsangebot ein und werden damit 
oft nicht als Absolventinnen und Absolventen dem „Kreis 
mit eigentlichen Wohnsitz“ zugeschrieben. Aufgrund der 
Sprengeleinteilung der Mittelschulen werden Schulab-
gängerinnen und Schulabgänger ohne Schulabschluss 
hingegen fast immer wohnortbezogen erfasst. Damit 
ergibt sich beim Bezug auf die Hauptrisikogruppe der  
15-Jährigen eine deutlich verbesserte Schätzung des  
tatsächlichen Anteils der Schulabgängerinnen und Schul-
abgänger ohne Schulabschluss. 

 
Für das Merkmal 'Absolventinnenen und Absolventen/  
Abgängerinnen und Abgänger“ beschreibt die Zeitangabe 
ab 2002/2003 jeweils das Berichtsjahr und nicht das 
Schuljahr. Das heißt, die für diese Merkmale ausgewiese-
nen Daten beziehen sich seitdem nicht auf das genannte 
Schuljahr (= Berichtsjahr) sondern auf das jeweils voran-
gegangene abgelaufene Schuljahr © 2018 Bayerisches 
Landesamt für Statistik | Stand: 26.11.2018 
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Sozialgeld nach dem SGB II 
bei unter 15-Jährigen 

 Dieser Wert stellt die Anzahl der SGB II-Empfängerinnen und -Empfänger 
unter 15 Jahren (Sozialgeld) je 1.000 Minderjährige unter 15 Jahren im Be-
zugsgebiet dar. Er kann auch als ein Indikator für die Kinderarmut gesehen 
werden.  

Dabei sind in der Rechnung nur Bezieherinnen und Bezieher berücksichtigt, 
die mindestens drei Monate dauerhaft diese Unterstützung erhalten haben. 
Erst ab einer Gewährung von drei Monaten wird von dauerhaftem Bezug 
dieser Leistung gesprochen. Bei Zeiträumen der Gewährung bis drei Monate 
spricht man von einer besonderen Notlage und das Sozialgeld wird als 
vorübergehendes Sozialgeld gewährt. 

   

  Berechnung der Empfängerinnen- und Empfängerquote 

   

  Grunddaten Á Anzahl SGB II-Empfängerinnen und -Empfänger 
unter 15 Jahre 

Á Gesamtbevölkerung unter 15 Jahre 

   

  Formel SGB II-Empfängerinnen und -Empfänger u15 / 
Gesamtbevölkerung u15 x 100 

   

  



Glossar ς Begriffsbezeichnungen und Kennzahlberechnungen 

 
56 

Sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigte (vormals 
Erwerbstätigenquote) 

 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte umfassen alle Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer, die kranken-, renten-, pflegeversicherungspflichtig 
und/oder beitragspflichtig nach dem Recht der Arbeitsförderung sind oder 
für die Beitragsanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung oder nach dem 
Recht der Arbeitsförderung zu zahlen sind. Dazu gehören insbesondere auch 
Auszubildende, Altersteilzeitbeschäftigte, Praktikantinnen und Praktikanten, 
Werkstudentinnen und Werkstudenten und Personen, die aus einem sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis zur Ableistung von gesetz-
lichen Dienstpflichten (z. B. Wehrübung) einberufen werden. Nicht zu den 
sozialversicherungs-pflichtig Beschäftigten zählen dagegen Beamtinnen und 
Beamte, Selbstständige, mithelfende Familienangehörige, Berufssoldatin-
nen/Berufssoldaten und Zeitsoldatinnen/Zeitsoldaten, sowie Wehr- und 
Zivildienstleistende.40 

  Á Quote der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der 18- bis  
unter 65-Jährigen  

Á Quote der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen 18-  
bis unter 65 Jahre 

   

  Berechnung der Quote der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

   

  Grunddaten Á Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 

Á Anzahl sozialversicherungspflichtig beschäftigter 
Frauen 

Á Gesamtbevölkerung der 18 bis unter 65-Jährigen 

Á Weibliche Bevölkerung 18 bis unter 65 Jahre 

   

  Formel Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter (bzw. 
Frauen) / Gesamtbevölkerung 18 bis u 65-Jährige (bzw. 
weibliche Bevölkerung) x 100 

   

  

                                                           
40  Definition der Bundesagentur für Arbeit, https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Methodik-

Qualitaet/Methodische-Hinweise/BST-Meth-Hinweise/BST-Meth-Hinweise-Nav.html (zuletzt abgerufen am 28.02.2024) 

https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodische-Hinweise/BST-Meth-Hinweise/BST-Meth-Hinweise-Nav.html
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodische-Hinweise/BST-Meth-Hinweise/BST-Meth-Hinweise-Nav.html
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Unbegleiteter ausländi-
scher Minderjähriger 
(UMA) 

 Seit Inkrafttreten des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versor-
gung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher zum 01. Novem-
ber 2015 werden Minderjährige, die unbegleitet nach Deutschland einreisen, 
nicht mehr als „unbegleitete minderjährige Flüchtlinge“ (UMF), sondern als 
„unbegleitete ausländische Kinder und Jugendliche“ bzw. „unbegleitete aus-
ländische Minderjährige“ (UMA) bezeichnet. Das Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat in seiner Auslegungshilfe 
vom 14. April 2016 (Anlage) diesen Begriff wie folgt definiert: „Ein „UMA“ 
(unbegleiteter ausländischer Minderjähriger; wird auch als „UMF“ bezeich-
net) i. S. d. Gesetzes ist jede nichtdeutsche Person, die noch nicht 18 Jahre 
alt ist und die ohne Personensorge- oder Erziehungsberechtigten nach 
Deutschland einreist.“41 

   

Verhältnis Einpersonen-
haushalte zu Haushalten 
mit Kindern 

 Die Gesamtheit aller Haushalte lässt sich in drei Typen differenzieren: Es 
sind zum einen Einpersonen- (oder auch Single-) Haushalte von Mehrper-
sonenhaushalten zu unterscheiden. Zum anderen lassen sich auch letztere 
als solche mit und ohne Kinder beschreiben. 

Der hier berechnete Quotient trifft Aussagen darüber, wie die Verteilung 
von Singlehaushalten und Haushalten mit Kindern in einer Kommune ist 
und wie dadurch der Einfluss auf das politische Leben der Kommune sein 
könnte. 

Liegt der Wert unter 0,9 so wird im Kontext von „familiendominiert“ ge-
sprochen, d. h. vorwiegend Familien nehmen Einfluss auf das gesellschaft-
liche Leben. 

Bei einem Wert zwischen 0,9 und (unter) 1,1 wird von „ausgeglichen“ ge-
sprochen. Familien und Singles halten sich hier die Waage. 

Bei Werten ab 1,1 spricht man von „singledominiert“, das gesellschaftli-
che Leben und die damit verbundene Infrastruktur wird sich also eher an 
Singles orientieren.  

Kommunen, die um ihren Nachwuchs fürchten, können aus diesem Ver-
hältnis Handlungsansätze erkennen, indem sie beispielsweise Infrastruk-
turen für Familien verstärken, obwohl sie als „singledominiert“ gelten. 

   

  Berechnung des Quotienten 

   

  Grunddaten Á Anzahl Singlehaushalte 

Á Anzahl Haushalte mit Kindern 

   

  Formel Anzahl Singlehaushalte / Anzahl Haushalte mit Kindern 

                                                           
41  Definition der BAGLJÄ aus den Handlungsempfehlungen zum „Umgang mit unbegleiteten Minderjährigen. 

Verteilverfahren, Maßnahmen der Jugendhilfe und Clearingverfahren" (2017), Seite 8. 
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5 Datenquellen 

 

Demografiedaten 

Á Bayerisches Landesamt für Statistik 

­  Genesis-Online-Datenbank 

­  Bevölkerungsstand 

­  Bevölkerungsbewegung 

Á Bayerisches Landesamt für Statistik, Altersstruktur der Bevölkerung Bayerns,  
Datenstand zum Stichtag: 31.12.2023 

Daten zu Haushalten 

Á Nexiga – next level geomarketing, Datenstand 2022 

Daten zu Schulabschlüssen, Bevölkerungsprognose sowie gerichtlichen Ehelösungen 

Á Bayerisches Landesamt für Statistik: Regionalisierte Bevölkerungsvorausberechnung  
für Bayern bis 2043 

Á Bayerisches Landesamt für Statistik, Bayerische Schulen im Schuljahr 2022/2023  
und 2023/2024 

Á Bayerisches Landesamt für Statistik, Gerichtliche Ehelösungen in Bayern 2023 

Á kis – Kreisinformationssystem der bayerischen Landesberichtserstattung 

Á Genesis-Online-Datenbank 

Zahlen zur Arbeitslosigkeit, SGB III sowie SGB II (erwerbsfähige Hilfebedürftige, Sozialgeld für 
unter 15-Jährige) und zu sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

Á Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen – Arbeitslosigkeit auf Stadt- und  
Landkreisebene, Dez. 2022 bis Dez. 2023 

Á Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen – Statistik der Grundsicherung für  
Arbeitssuchende, Bedarfsgemeinschaften und derer Mitglieder (Tabelle 4 und 5),  
Dez. 2022 bis Dez. 2023 

Á Bundesagentur für Arbeit, Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach ausgewählten 
Merkmalen, Juni 2024 
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Jugendamtsinterne Daten (Daten zur Jugendhilfesituation, Kostensituation und 
Personalsituation in den Jugendämtern)  

Á Fallerfassungsbogen JuBB 2024 

Á Kostenerfassungsbogen JuBB 2024 

Á Personalerfassungsbogen JuBB 2024 

Á Kita-Erfassungsbogen JuBB 2024 

Daten aus den Bereichen Kindertagesstättenwesen und Tagespflege 

Á Daten aus KiBiG.web: Jahresdurchschnittswerte mit Datenstand 09.05.2025 

POI-Grafik 

Á Clker-Free-Vector-Images/pixabay.com 

 


